
Kanton Zug 154.21

Gesetz
über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals *
(Personalgesetz; PG)

Vom 1. September 1994 (Stand 1. Januar 2024)

Der Kantonsrat des Kantons Zug,

gestützt auf § 41  Abs. 1 Bst. b der Kantonsverfassung1), *

beschliesst:

1. Allgemeine Bestimmungen

§  1 Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz regelt das Arbeitsverhältnis der auf bestimmte oder unbe-
stimmte Zeit im Vollpensum oder im Teilpensum im Dienste des Kantons 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2 Der Begriff «Kanton» wird in diesem Gesetz als Sammelbegriff für die 
Staatsverwaltung, die kantonalen Anstalten mit Ausnahme des Kantonsspi-
tals, die Gerichte, die Datenschutzstelle, die Ombudsstelle sowie die kanto-
nalen Schulen verwendet. *
3 Der Kanton als Arbeitgeber wird, sofern dieses Gesetz nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt, durch den Regierungsrat vertreten, im Bereich der 
Justizverwaltung durch das Obergericht  bzw. das  Verwaltungsgericht,  im 
Bereich der  Datenschutzstelle  durch die Datenschutzbeauftragte oder den 
Datenschutzbeauftragten, im Bereich der Ombudsstelle durch die Ombuds-
person jeweils für die ihrer bzw. seiner Aufsicht unterstehenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. *

1) BGS 111.1

GS 24, 535 1



154.21

5.2. Lohnanspruch *

§  44 * Lohnklassen mit Minimal- und Maximalwerten *
1 … *
1bis Der Jahreslohn einschliesslich des 13. Monatslohns wird bei einem Be-
schäftigungsgrad von 100 Prozent im Rahmen folgender Lohnklassen fest-
gesetzt: *
Lohnklasse Minimalwert (Franken) Maximalwert (Franken)

LK 4 48 140 68 652

LK 5 51 349 72 895

LK 6 54 706 77 294

LK 7 58 206 81 849

LK 8 61 853 86 563

LK 9 65 499 91 433

LK 10 69 438 96 617

LK 11 73 670 101 958

LK 12 78 191 107 614

LK 13 83 005 113 427

LK 14 88 111 119 396

LK 15 93 508 125 523

LK 16 99 198 131 807

LK 17 105 179 138 563

LK 18 111 452 145 946

LK 19 118 016 153 958

LK 20 124 872 162 599

LK 21 132 021 172 026

LK 22 139 460 182 236
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Lohnklasse Minimalwert (Franken) Maximalwert (Franken)

LK 23 147 192 193 391

LK 24 155 506 205 487

LK 25 164 259 218 527

LK 26 173 597 232 509

2 … *
3 … *
4 … *

§  44bis * Referenzfunktionen, Einreihungsplan und Lohneinreihung
1 Die  Referenzfunktionen,  der  Einreihungsplan  und  die  Lohneinreihung 
werden vom Regierungsrat, vom Obergericht und vom Verwaltungsgericht 
auf dem Verordnungsweg geregelt.
2 Referenzfunktionen sind in Struktur und Arbeitswert ähnliche Funktionen, 
welche zusammenfassend, abstrahiert und personenunabhängig beschrieben 
werden.
3 Eine Referenzfunktion legt unter anderem die Anforderungen an die beruf-
liche Stellung, an die Ausbildung sowie an die berufliche Erfahrung der 
Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber der Funktionen fest, die dieser Re-
ferenzfunktion zugeordnet sind.
4 Im Einreihungsplan wird jede Referenzfunktion einem Lohnband zugeord-
net, das mehrere Lohnklassen umfasst. 
5 Für die Lehrpersonen der kantonalen Schulen, Teile des Hochschulperso-
nals (Mitglieder der Hochschulleitung, Dozierende, besondere wissenschaft-
liche Mitarbeitende und wissenschaftliche Assistierende), die Mitarbeiterin-
nen  und  Mitarbeiter  der  Polizei  mit  hoheitlicher  polizeilicher  Gewalt 
und die gewählten Behörden gemäss § 45 dieses Gesetzes werden keine Re-
ferenzfunktionen definiert.
6 In besonderen Fällen kann der Lohn auch ohne Zuteilung zu einer Refe-
renzfunktion in Form eines Monats-, Tages- oder Stundenlohns festgesetzt 
werden.
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